
daraufhin 2003 bewusst gewordene Fehlen einer äußerlichen
Ähnlichkeit gründet, musste er auch mit der Möglichkeit
rechnen, die von ihm in erster Linie gewünschte außergericht-
liche Abstammungsbegutachtung könne seine Vaterschaft
bestätigen. Dann liegt es aber nahe, dass er sich nur hilfsweise
in einem gerichtlichen Kindschaftsverfahren Gewissheit ver-
schaffen wollte, vorrangig aber diese Gewissheit durch ein
außergerichtliches Abstammungsgutachten zu erlangen er-
strebte. Wenn dieses seine Vaterschaft zweifelsfrei erwiesen
hätte, hätte er vermutlich davon Abstand genommen, an-
schließend doch noch eine kaum erfolgversprechende An-
fechtungsklage anzustrengen, und sich mit seiner Unterhalts-
pflicht abgefunden. Hingegen hätte er bei einem Ausschluss
seiner Vaterschaft oder bei durch das Gutachten belegten
erheblichen Zweifeln daran eine solche Klage immer noch
innerhalb der Anfechtungsfrist des § 1600b Abs. 1 BGB
erheben können. Denn anonyme Anrufe, deren Inhalt nach
seinem eigenen Vortrag in der Mitteilung bestand, dass er
nicht der Vater des Beklagten sei, sind nach der Rspr. des
Senats ersichtlich keine Umstände, die bei sachlicher Beur-
teilung geeignet waren, Zweifel an seiner Vaterschaft zu
erwecken und die nicht ganz fern liegende Möglichkeit seiner
Nichtvaterschaft zu begründen (vgl. BGHZ 61, 195, 197). Die
Frist des § 1600b Abs. 1 BGB konnte somit nicht schon im
Jahre 2000 zu laufen begonnen haben.
2. Die Klage ist auch nicht dadurch zulässig geworden, dass
der Kläger seinen bisherigen Hilfsantrag in der mündlichen
Verhandlung vor dem Senat nunmehr ausdrücklich als Haupt-
antrag gestellt hat.
Die von Stein/Jonas/Schumann (ZPO, 21. Aufl., § 260 Rn 53)
aufgezeigte Möglichkeit, einer Abweisung als unzulässig
durch Fallenlassen der Bedingung zu entgehen, besteht in der
Revisionsinstanz nicht mehr. Dort kann ein Hilfsantrag nicht
mehr zum Hauptantrag erhoben werden, weil darin eine Kla-
geänderung liegt, die in der Revision nicht mehr statthaft ist
(BGHZ 28, 136, 137 m. zust. Anm. Fischer, LM § 561 ZPO
Nr. 20 in einem Fall, in dem das Berufungsgericht über den
Hilfsantrag sachlich nicht entschieden hatte; BFHE 137, 478
in einem Fall, in dem das Berufungsgericht – wie hier – auch
den Hilfsantrag als unbegründet abgewiesen hatte;Wieczorek/
Schütze/Prütting ZPO, 3. Aufl., § 559 Rn 34; Gottwald, Die
Revisionsinstanz als Tatsacheninstanz, S. 371; a.A. Schiller,
Die Klageänderung in der Revisionsinstanz in Zivilsachen,
S. 60, 180 f.). Insoweit handelt es sich nämlich um eine
Klageänderung im Sinne einer Klageerweiterung, weil die
zuvor nur alternativ geltend gemachten Klagebegehren nun-
mehr kumulativ verfolgt werden. Das übersieht Schiller
(a.a.O. S. 180) bei seiner Argumentation, der Beklagte habe
sich bereits in den Tatsacheninstanzen gegen den Hilfsantrag
verteidigen können und mit einem rechtskräftigen Urteil da-
rüber rechnen müssen. Mit einer Verurteilung sowohl auf den
Haupt- als auch auf den Hilfsantrag hin brauchte er nicht zu
rechnen.

Das Revisionsgericht kann einer Partei nicht mehr zuspre-
chen, als sie in der Berufungsinstanz zuletzt beantragt hatte.
Das begehrt der Kläger aber hier, wenn er seinen bisherigen
Hilfsantrag zum (weiteren) Hauptantrag erhebt. Die Zulässig-
keit eines solchen Begehrens kann auch nicht davon abhän-
gen, in welchem Umfang es begründet wäre. Daraus folgt
zugleich, dass das Revisionsgericht bei seiner Entscheidung
über die nach § 145 Abs. 1 ZPO getrennten Ansprüche keine
bestimmte Reihenfolge zu beachten hat.

Prozesstrennung in Revisionsinstanz bei
unzul4ssiger Verbindung einer allgemeinen
Zivilklage mit einer Kindschaftssache

§§ 145 Abs. 1, 260, 640c Abs. 1 Satz 1 ZPO

Eine Prozesstrennung haupt- und hilfsweise erhobener
Klagen noch in der Revisionsinstanz ist zul4ssig, wenn
Aber diese wegen des gesetzlichen Verbindungsverbots
des § 640c Abs. 1 Satz 1 ZPO in den Vorinstanzen nicht
einheitlich h4tte verhandelt und entschieden werden dAr-
fen.

BGH, Beschl. v. 6.12.2006 – XII ZR 97/04 (OLG Kçln,
AG Kçln)

Anm. der Redaktion:
Der Beschluss des BGH, der in FamRZ 2007, 124 abgedruckt
ist, betrifft die Abtrennung des Hilfsantrags des Klägers
gemäß § 145 Abs. 1280, der unter dem Aktenzeichen XII ZR
190/06 fortgeführt wird. Mit dem Hauptantrag hatte der Klä-
ger die Mitwirkung der Mutter und des Kindes an einer
Abstammungsbegutachtung begehrt; hilfsweise begehrte er
die Feststellung, dass er nicht der Vater sei. Die Entscheidun-
gen des BGH über Haupt- und Hilfsantrag sind vorstehend
abgedruckt.

Abweichung vom Verbund-Prinzip im
Scheidungsverfahren nur im Ausnahmefall

§ 628 S. 1 Nr. 4 ZPO

1. Der Antrag auf Aufhebung und ZurAckverweisung ist –
entgegen dem grunds4tzlich geltenden Erfordernis eines
Sachantrags – im Berufungsverfahren dann ausreichend,
wenn in einer Scheidungssache ein Verstoß gegen die
Verbundvorschriften gerAgt wird.
2. Richtet sich die Berufung dagegen, dass die Ehe unter
Verstoß gegen § 628 ZPO vor der Entscheidung Aber eine
Folgesache geschieden worden ist, muss der Schei-
dungsantrag angefochten werden. Dies kann der die Ent-
scheidung im Verbund erstrebende Ehegatte auch dann
tun, wenn er sich nicht gegen die Scheidung als solche
wehren will.
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3. Eine „außergewçhnliche Verzçgerung“ i.S.v. § 628 S. 1
Nr. 4 ZPO ist regelm4ßig ab einer Verfahrensdauer von 2
Jahren anzunehmen; auch dann muss eine vorab vor-
genommene Scheidung jedoch ausscheiden, wenn Aber
die Folgesache demn4chst entschieden werden kann.
4. Eine „unzumutbare H4rte“ i.S.v. § 628 S. 1 Nr. 4 ZPO ist
nicht schon bei außergewçhnlicher Verzçgerung anzu-
nehmen, sondern – unter Anlegung eines strengen Maß-
stabs – nur bei Vorrangigkeit des Interesses des Antrags-
stellers an einer baldigen Scheidung (zu bejahen z.B. bei
bevorstehender Geburt eines Kindes aus einer neuen
Verbindung oder bei begrenzter Lebenserwartung des
antragstellenden Ehegatten, der eine Wiederheirat beab-
sichtigt). Zu Gunsten des der Abtrennung widersprechen-
den Ehegatten ist insbesondere die wirtschaftliche Be-
deutung der Folgesache zu berAcksichtigen.
5. Eine ZurAckverweisung an eine andere Familienabtei-
lung des AG kommt nicht in Betracht, da eine dem § 563
Abs. 1 S. 2 ZPO entsprechende Regelung fAr das Beru-
fungsverfahren nicht in § 538 Abs. 2 ZPO aufgenommen
worden ist.
(Leits4tze des Einsenders)

OLG Hamm, Urt. v. 1.12.2006 – 12 UF 168/06 (AG Ahaus)

Aus den Gründen: I. Mit Antragsschrift vom 9.2.2004
leitete der Antragsteller das vorliegende Scheidungsverfahren
ein. Der Scheidungsantrag wurde der Antragsgegnerin am
20.3.2004 zugestellt. Die Antragsgegnerin kündigte zunächst
am 24.3.2004 ihre Zustimmung zum Scheidungsantrag an und
beantragte dann am 11.5.2004 ebenfalls die Scheidung. Die-
sen Antrag hat sie in der letzten mündlichen Verhandlung
nicht gestellt.
Nachdem die letzte Auskunft in der Folgesache Versorgungs-
ausgleich eingegangen war, wurde Termin zur mündlichen
Verhandlung auf den 16.3.2005 anberaumt. Mit Schriftsatz
vom 1.3.2005 beantragte die Antragsgegnerin Terminsaufhe-
bung, da eine außergerichtliche Vereinbarung zum nachehe-
lichen Ehegattenunterhalt sowie zum Zugewinnausgleich an-
gestrebt werde. Der dann auf den 8.6.2005 anberaumte
Termin wurde wegen des Auskunftsantrags der Antragsgeg-
nerin in der neu als Stufenklage anhängig gemachten Folge-
sache (Kindes- und) Ehegattenunterhalt vom 12.5.2005 auf-
gehoben. Mit Schriftsatz vom 24.10.2005 machte die
Antragsgegnerin die Folgesache elterliche Sorge anhängig.
Der auf den 30.11.2005 anberaumte Termin wurde wegen
der neu als Stufenklage anhängig gemachten Folgesache
Zugewinnausgleich sowie dem hilfsweise gestellten Leis-
tungsantrag in der Folgesache nachehelicher Unterhalt vom
28.11.2005 und dem hilfsweise gestellten Antrag auf eides-
stattliche Versicherung in der Folgesache nachehelicher Un-
terhalt aufgehoben. Mit Schriftsatz vom 10.3.2006 beantragte
die Antragsgegnerin erneut Auskunftserteilung in der Folge-
sache (Kindes- und) nachehelicher Ehegattenunterhalt. Mit
Schriftsatz vom 26.4.2006 beantragte die Antragsgegnerin, in

der Folgesache Hausrat festzustellen, dass der Hausrat zwi-
schen den Parteien endgültig aufgeteilt worden ist und wech-
selseitig Hausratsteilungsansprüche nicht mehr bestehen.
Im Termin am 26.4.2006 wurde über die Ehesache und alle
Folgesachen verhandelt.
Durch Urt. v. 10.5.2006 hat das AG – Familiengericht –
Ahaus die Ehe der Parteien geschieden, der Antragsgegnerin
die elterliche Sorge für das gemeinsame Kind der Parteien
übertragen, den Versorgungsausgleich geregelt und die Ver-
fahren betreffend den nachehelichen Ehegattenunterhalt und
Zugewinnausgleich abgetrennt.
Zur Begründung der Abtrennung der Folgesachen nachehe-
licher Ehegattenunterhalt und Zugewinnausgleich hat das AG
ausgeführt, dass die gleichzeitige Entscheidung über diese
Folgesachen den Scheidungsausspruch außergewöhnlich ver-
zögern würde und der Aufschub auch unter Berücksichtigung
der Bedeutung der Folgesachen eine unzumutbare Härte für
den Antragsteller darstelle. Die Voraussetzungen des § 628
Abs. 1 Nr. 4 ZPO seien erfüllt. Das Verfahren sei bereits über
zwei Jahre rechtshängig. Die im Einzelnen näher dargelegte
Prozessführung der Antragsgegnerin führe zu einer unzumut-
baren Beeinträchtigung des Scheidungsbegehrens des Antrag-
stellers. Wenn es der Antragsgegnerin wirklich um die Klä-
rung der Folgesachen gehe, habe sie inzwischen lange und
ausreichend Zeit gehabt, die jeweils unverzüglich erteilten
Auskünfte zu prüfen und ggf. sachdienliche Anträge zu stel-
len. Der Antragsteller habe derzeit keine Möglichkeit, das
Scheidungsverfahren weiter zu betreiben, weil die Antrags-
gegnerin die von ihr betriebenen Stufenklagen nicht weiter
durch konkrete Anträge betreibe. In den neuen Anträgen sehe
das Gericht eine reine Verzögerungstaktik, die der Antrag-
steller nach einer mehr als zweijährigen Verfahrensdauer
nicht länger hinnehmen müsse.
Mit ihrer Berufung wendet sich die Antragsgegnerin in erster
Linie gegen die Abtrennung der Folgesachen und erstrebt eine
Aufhebung und Zurückverweisung. …
II. Die Berufung ist zulässig.
1. Die Antragsgegnerin ist beschwert. Durch eine Eheschei-
dung vor einer Folgesachenentscheidung werden beide Ehe-
gatten beschwert; denn beide haben Anspruch darauf, nur
geschieden zu werden, wenn gleichzeitig über die Folgesa-
chen entschieden wird (BGH FamRZ 1979, 690; BGH
FamRZ 1986, 898 (899); Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl.,
§ 628 Rn 16).
Die Antragsgegnerin wendet sich mit ihrer Berufung haupt-
sächlich dagegen, dass das AG die Folgesachen nachehelicher
Unterhalt und Zugewinnausgleich gem. § 628 S. 1 Nr. 4 ZPO
abgetrennt und vorab über den Scheidungsantrag und die
Folgesachen Versorgungsausgleich und elterliche Sorge ent-
schieden hat, und beantragt lediglich das angefochtene Urteil
aufzuheben und die Sache an das AG zurückzuweisen. Zwar
wird gewöhnlich im Zivilprozess eine Berufung als unzuläs-
sig angesehen, wenn der Berufungsführer ausschließlich be-
antragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache
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zurückzuverweisen. Dies deshalb, weil der Berufungsantrag
im Allgemeinen ein Sachantrag sein muss, aus dem sich
ergibt, welche Änderungen des angefochtenen Urteils in ma-
teriell-rechtlicher Hinsicht erstrebt werden. Etwas anderes gilt
jedoch dann, wenn in einer Ehescheidungssache ein Verstoß
gegen die im prozessualen Familienrecht geltenden Verbund-
vorschriften gerügt wird, da für die Partei, die eine Verbund-
regelung erstrebt, eine Beeinträchtigung ihrer Rechtsstellung
schon darin liegt, dass ihre Ehe ohne gleichzeitige Entschei-
dung über die Folgesachen geschieden worden ist. Die Besei-
tigung dieser Beschwer kann durch den Prozessantrag auf
Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung der Sache
geschehen (vgl. OLG Zweibrücken FamRZ 1998, 1525).
Richtet sich die Berufung dagegen, dass die Ehe unter Verstoß
gegen § 628 ZPO vor der Entscheidung über eine Folgesache
geschieden worden ist, so muss der Scheidungsausspruch
angefochten werden. Dies kann ein Ehegatte auch tun, wenn
er sich nicht gegen die Scheidung als solche wehren, sondern
nur erreichen will, dass gleichzeitig mit dieser die Folgesa-
chen geregelt werden (BGH FamRZ 1996, 1333; Zöller/
Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 629a Rn 3a).
2. Die Berufung ist auch begründet.
a) Zur Überzeugung des Senats liegen im vorliegenden Ver-
fahren die Abtrennungsvoraussetzungen des § 628 S. 1 Nr. 4
ZPO nicht vor.
Gem. § 628 S. 1 Nr. 4 ZPO kann das Gericht dem Scheidungs-
antrag vor der Entscheidung über eine Folgesache stattgeben,
soweit die gleichzeitige Entscheidung über die Folgesache
den Scheidungsausspruch so außergewöhnlich verzögern
würde, dass der Aufschub auch unter Berücksichtigung der
Bedeutung der Folgesache eine unzumutbare Härte darstellen
würde.
aa) Zwar wird man bei dem seit dem 20.3.2004 rechtshängi-
gen Scheidungsverfahren von einer außergewöhnlichen Ver-
zögerung auszugehen haben.
Außergewöhnlich ist eine Verzögerung nur, wenn die normale
Dauer eines Verbundverfahrens gleicher Art bei dem zustän-
digen Familiengericht überschritten wird. Als Richtpunkt für
die gewöhnliche Dauer sind zwei Jahre anzunehmen. Dauert
das Verfahren länger als zwei Jahre, so ist dies außergewöhn-
lich (BGH FamRZ 1986, 898 (899); OLG Hamm FamRZ
1992, 1086 (1987); OLG Dresden FamRZ 1998, 1527 (1528);
OLG Zweibrücken FamRZ 2002, 334 (335); Zöller/Philippi,
ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 5). Die Dauer zählt von der Rechts-
hängigkeit an (Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 5a
m.w.N.).
Jedoch ist, auch wenn das Verfahren schon länger als zwei
Jahre dauert, die Ehe nicht vorab zu scheiden, wenn über die
Folgesache demnächst entschieden werden kann (Zöller/Phi-
lippi, ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 5a; OLG Stuttgart FamRZ
1992, 320 (321)). Unerheblich ist es, aus welchen Gründen
eine Verzögerung des Verfahrensabschlusses eintritt, also ob
sie auf dem verzögerlichen Verhalten einer Partei beruht (was

aber bei der Prüfung der unzumutbaren Härte von Bedeutung
sein kann) oder in der Sphäre des Gerichts liegt.
bb) Der Aufschub der Ehescheidung muss daneben auch noch
eine unzumutbare Härte darstellen. Die außergewöhnliche
Verzögerung bedeutet – für sich allein gesehen – keine solche
Härte (OLG Köln FamRZ 1997, 1487; OLG Zweibrücken
FamRZ 1998, 1525 (1526); OLG Dresden FamRZ 1998, 1526
(1527); Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 6), sonst
wäre der letzte Halbsatz des § 628 S. 1 Nr. 4 überflüssig (OLG
Hamm FamRZ 1979, 163; OLG Schleswig FamRZ 1989,
1106; Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 6). Unzumut-
bar ist die Härte nur, wenn das Interesse des Antragstellers an
einer alsbaldigen Scheidung vorrangig vor dem Interesse ist,
das der andere Ehegatte daran hat, dass gleichzeitig mit der
Scheidung über die Folgesache entschieden wird (OLG
Hamm FamRZ 1979, 163; OLG Köln FamRZ 1997, 1487;
OLG Zweibrücken FamRZ 1998, 1525 (1526); Zöller/
Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 6). Schon aus dem Begriff
der unzumutbaren Härte folgt, dass strenge Maßstäbe für die
ausnahmsweise Auflösung des Verfahrens- und Entschei-
dungsverbundes angelegt werden müssen (OLG Köln FamRZ
1997, 1487; OLG Bamberg FamRZ 1988, 531).
Zu Gunsten des Ehegatten, der die Scheidung begehrt, ist
dessen Wunsch zu berücksichtigen, alsbald wieder zu hei-
raten, wenn dadurch ein Kind, das die Ehefrau oder die
Geliebte des Ehemannes erwartet, ehelich geboren wird
(BGH FamRZ 1986, 898 (899); OLG Schleswig MDR 2004,
514; Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 7 m.w.N.).
Wird kein Kind aus der neuen Verbindung erwartet, so ist die
durch das Scheidungsverfahren verzögerte Möglichkeit, wie-
der zu heiraten, keine unzumutbare Härte (Zöller/Philippi,
ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 7). Ist die Lebenserwartung des
Ehegatten, der nach der Scheidung wieder heiraten will, durch
hohes Alter oder schlechten Gesundheitszustand begrenzt, so
kann ein Aufschub der Scheidung unzumutbar hart sein (OLG
Hamm FamRZ 1980, 373; Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl.,
§ 628 Rn 7 m.w.N.).
Unzumutbar hart kann es auch sein, wenn die Wiederheirat
eines Ehegatten vorübergehend dadurch vereitelt wird, dass
der Gegner Folgesachen verzögerlich behandelt (OLG Schles-
wig MDR 2004, 514; Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628
Rn 7), z.B. dass er ohne berechtigten Anlass Folgesachen
später als nötig anhängig macht (OLG Karlsruhe FamRZ
1979, 725; OLG Karlsruhe FamRZ 1979, 947; OLG Frankfurt
NJW-RR 1988, 774). Muss ein Ehegatte, wenn die Ehe vorab
nicht geschieden wird, für die Trennungszeit erheblich mehr
Unterhalt zahlen als nach der Scheidung, so ist dies allein
nicht unzumutbar hart. Eine verzögerliche Behandlung der
Folgesachen kann aber dann zu einer solchen Härte führen,
wenn der Gegner auf Grund Vergleichs mehr Unterhalt vom
Antragsteller erhält, als ihm kraft Gesetzes zustände, und
wenn er die Folgesache verzögert, um möglichst lange die
mit der Scheidung wegfallende Unterhaltsrente zu beziehen.
(Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628 Rn 7 m.w.N.).
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Zu Gunsten des der Abtrennung einer Folgsache widerspre-
chenden Ehegatten ist insbesondere deren wirtschaftliche
Bedeutung für diesen Ehegatten zu berücksichtigen. Dies
folgt aus Sinn und Zweck des Verbundes, der dem wirtschaft-
lich schwächeren Ehegatten die Klärung der unterhaltsrecht-
lichen und vermögensrechtlichen Folgen ermöglichen soll
(Musielak, ZPO, 4. Aufl., § 628 Rn 9). Je wichtiger die
Folgesache für die aktuelle Lebenssituation des widerspre-
chenden Ehegatten ist, desto strenger sind die Voraussetzun-
gen für ihre Abtrennung (OLG Hamm FamRZ 1992, 1086
(1087); OLG Zweibrücken FamRZ 1998, 1525 (1526); OLG
Brandenburg FamRZ 1996, 751). Wirkt sich die Regelung der
Folgesache nicht auf diese Lebenssituation aus, wie z.B. der
Zugewinnausgleich bei Ehegatten mit ausreichendem Ein-
kommen (BGH FamRZ 1986, 898 (899); OLG Zweibrücken
FamRZ 1998, 1525 (1526)) oder der Versorgungsausgleich
bei erwerbsfähigen Ehegatten, so kann die Ehe eher vorab
geschieden werden als in den Fällen, in denen die Unterhalts-
frage ungeregelt bleibt (OLG Brandenburg FamRZ 1996, 751;
OLG Zweibrücken FamRZ 1998, 1525 (1526); OLG Schles-
wig MDR 2004, 514; Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628
Rn 8). Die Entscheidung über den nachehelichen Unterhalt
sollte nur ausnahmsweise abgetrennt werden (BGH FamRZ
1986, 898 (899)), nämlich dann, wenn der Unterhalt keine
existenzielle Bedeutung für den Berechtigten hat. (Baumbach/
Lauterbach-Albers, ZPO, 63. Aufl., § 628 Rn 6). Dem Ver-
bundgedanken entspricht es, das Interesse des Ehegatten an
wirtschaftlicher Sicherung hoch zu bewerten (OLG Saarbrü-
cken FamRZ 1980, 282; OLG Düsseldorf FamRZ 1985, 412).
Eine unzumutbare Härte i.S.d. § 628 S. 1 Nr. 4 ZPO liegt nach
Auffassung des Senats hier nicht vor.
Konkrete Gründe, warum er alsbald geschieden werden will,
hat der Antragsteller nicht vorgebracht. Insbesondere ist we-
der vorgetragen noch ersichtlich, dass der Antragsteller eine
neue Beziehung eingegangen ist und wieder neu heiraten
will/nochmals Vater wird. Auch in finanzieller Hinsicht spre-
chen keine Gründe für die von dem Antragsteller begehrte
vorzeitige Scheidung. Bei der nicht erwerbstätigen Antrags-
gegnerin ist ein Interesse an der Klärung der vermögensrecht-
lichen Fragen im Rahmen des Scheidungsverbunds jedoch
grundsätzlich – trotz Anerkenntnis des Antragstellers hin-
sichtlich des nachehelichen Unterhalts in Höhe von
1.310 EUR monatlich – zu bejahen.
Es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass die
Antragsgegnerin immer wieder kurz vor einem durch das AG
anberaumten Termin neue Anträge gestellt und Folgesachen –
teilweise erst nach einjähriger (Sorge, Unterhalt), eineinhalb-
jähriger (Zugewinn) und zweijähriger (Hausrat) Verfahrens-
dauer – anhängig gemacht hat. Insofern liegt der Schluss auf
eine gewisse Verzögerungstaktik auf Seiten der Antragsgeg-
nerin nahe.
Im Hinblick auf den Ausnahmecharakter der Vorschrift führt
dies – ohne Hinzutreten weiterer Gründe für eine vorzeitige

Ehescheidung auf Seiten des Antragstellers – jedoch nicht zur
Annahme einer unbilligen Härte.
b) Da die Voraussetzungen des § 628 S. 1 Nr. 4 ZPO nicht
erfüllt waren, leidet das Urteil an einem wesentlichen Ver-
fahrensmangel. Es war von daher aufzuheben und die Sache
nach den §§ 538 Abs. 2 Nr. 7, 562, 563 Abs. 1 ZPO an die
Vorinstanz zur Wiederherstellung des Verbundverfahrens mit
den abgetrennten Folgesachen zurückzuverweisen (vgl. BGH
FamRZ 1979, 690; OLG Koblenz NJW-RR 1991, 5 (6); OLG
Zweibrücken FamRZ 1988, 1525; Zöller/Philippi, ZPO,
25. Aufl., § 628 Rn 14).
Eine Zurückverweisung an eine andere Familienabteilung des
AG kam nicht in Betracht, da eine dem § 563 Abs. 1 S. 2 ZPO
entsprechende Regelung für das Berufungsverfahren nicht in
§ 538 Abs. 2 ZPO aufgenommen worden ist.
3. Das AG hat auch über die Kosten des Berufungsrechtszuges
zu entscheiden. Gem. § 704 Abs. 2 ZPO ist das Urteil nicht für
vorläufig vollstreckbar zu erklären.
Die Entscheidung über die Nichterhebung von Gerichtskosten
für das Berufungsverfahren folgt aus § 21 Abs. 1 S. 1 GKG.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht
Dr. Winfried Born, Dortmund

Unterhaltsbestimmung gegenAber vollj4hrigem
Kind

§ 1612 Abs. 2 S. 1 BGB

1) Eine Unterhaltsbestimmung i.S.v. § 1612 Abs. 2 S. 1
BGBmuss inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Sie muss
daher den gesamten Lebensbedarf des Kindes umfas-
sen, sodass ein allgemeines Angebot von Kost und Logis
nicht genAgt.
2) Bestehen zwischen den Eltern und einem vollj4hrigen
Kind tief greifende Differenzen, mAssen im Rahmen von
§ 1612 Abs. 2 BGB die Interessen der Eltern hinter denen
des Kindes zurAckstehen.
3) Bei einem vollj4hrigen Kind ist Aber die Unterhalts-
bestimmung nach § 1612 Abs. 2 BGB im Rahmen eines
gefAhrten Unterhaltsprozesses als Vorfrage mitzuent-
scheiden.
(Leits4tze des Einsenders)

OLG Celle, Beschl. v. 5.5.2006 – 17 WF 60/06 (AG Dannen-
berg)

Aus den Gründen: I. Die am 10.7.1985 geborene Antrag-
stellerin ist die Tochter der Antragsgegner. Sie ist im März
2000 aus der Wohnung ihrer Eltern ausgezogen und lebt
seither mit ihrem Freund in einer Wohnung in P. Die Gründe
des Auszuges sind zwischen den Parteien streitig. Die Antrag-
stellerin befindet sich seit August 2005 in einer Ausbildung
zur Erzieherin und besucht zurzeit die Berufsbildenden Schu-
len L – Fachschule für Sozialpädagogik –. Der Schulbesuch
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